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A. Einleitung

Nach einer im Jahr 2014 veröffentlichten Studie1 des Sachverständigen-
rats deutscher Stiftungen für Integration und Migration werden Ausbil-
dungsinteressenten mit türkischem Namen gegenüber Bewerbern mit deut-
schem Namen bei gleicher Qualifikation benachteiligt.2 Für die Studie 
wurden jeweils zwei Bewerbungen von gleich gut qualifizierten männlichen 
Bewerbern mit einem türkischen und einem deutschen Namen an rund 1800 
Unternehmen verschickt, die einen Ausbildungsplatz für einen Kfz-Mecha
troniker oder einen Bürokaufmann ausgeschrieben hatten.3 Ein zentrales 
Ergebnis der Studie ist, dass ein Bewerber mit türkischem Namen für die 
Ausbildung als Kfz-Mechatroniker 1,5-mal, für die Ausbildung als Büro-
kaufmann 1,3-mal so viele Bewerbungen schreiben muss wie sein Mitbe-
werber mit deutschem Namen, um zum Vorstellungsgespräch eingeladen zu 
werden.4 Eine der Ursachen dafür sehen die Autoren5 der Studie in der 
Befürchtung der Betriebe, dass ein Auszubildender mit Migrationshinter-
grund von Kunden weniger akzeptiert werden könnte.6 Beispielsweise äußer-

1  Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR 
Integration) Diskriminierung am Ausbildungsmarkt (2014), passim, abrufbar unter 
http://www.svr-migration.de/publikationen/diskriminierung-am-ausbildungsmarkt-
ausmass-ursachen-und-handlungsperspektiven/ (Abruf vom 27.07.2015). Die Ver
öffentlichung der Studie rief ein großes mediales Echo hervor, vgl. aus den Online-
Medien u. a. Lüpke-Narberhaus Spiegel Online vom 26.03.2014, abrufbar unter 
http://www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/auslaendische-vornamen-migranten-diskri 
minierung-durch-firmen-bestaetigt-a-960855.html (Abruf vom 26.07.2015); Rößing 
Focus Online vom 26.03.2014, abrufbar unter http://www.focus.de/finanzen/karriere/
bewerbung/diskriminierung-am-ausbildungsmarkt-studie-migranten-werden-bei-aus 
bildungssuche-benachteiligt_id_3721634.html (Abruf vom 26.07.2015) sowie Wis-
dorff Welt Online vom 26.03.2014, abrufbar unter http://www.welt.de/wirtschaft/ar 
ticle126212589/Wenig-Chancen-fuer-Bewerber-mit-tuerkischem-Namen.html (Abruf 
vom 26.07.2015).

2  SVR Integration Diskriminierung am Ausbildungsmarkt (2014), S. 4, 20.
3  SVR Integration Diskriminierung am Ausbildungsmarkt (2014), S. 4, 15.
4  SVR Integration Diskriminierung am Ausbildungsmarkt (2014), S. 4, 25.
5  Werden Personenbezeichnungen aus Gründen der besseren Lesbarkeit in der 

männlichen Form ohne den Zusatz „männlich“ oder „weiblich“ verwendet, sind je-
weils Angehörige beider Geschlechter miteinbezogen.

6  SVR Integration Diskriminierung am Ausbildungsmarkt (2014), S. 4, 22, 29, 
32 f.
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te ein Personalverantwortlicher im Rahmen der Studie,7 es sei „auch der 
Druck, gesellschaftliche Erwartungen erfüllen zu müssen  – besonders bei 
Kundenkontakt. Eine Frau mit Kopftuch an der Rezeption eines Hotels 
wäre nicht denkbar. Das wollen die Kunden nicht.“8 Mit den (von den Be-
trieben angenommenen) Kundenpräferenzen ließe sich zudem  – so die 
Forscher  – erklären, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund besonders 
in Handwerksbetrieben benachteiligt würden: Schließlich habe ein Kfz-
Mechatroniker im Durchschnitt häufigeren und direkteren Kundenkontakt 
als ein Bürokaufmann.9

Die Orientierung am Markt, also an Kundenpräferenzen, ist grundsätz-
lich Teil  der von Art. 12 Abs. 1 GG verfassungsrechtlich geschützten Un-
ternehmerfreiheit.10 Fraglich ist indes, ob diese Freiheit auch so weit geht, 
dass Beschäftigte mit bestimmten Merkmalen im Hinblick auf Kundener-
wartungen benachteiligt werden dürfen: Darf ein auf weibliche Kunden 
ausgerichtetes Autohaus männliches Personal ablehnen?11 Ist es zulässig, 
dass ein chinesisches Spezialitätenrestaurant unter Berufung auf Kunden
erwartungen ausschließlich chinesische Kellner einstellt,12 dass eine gynä-
kologische Praxis im Hinblick auf die Präferenzen der Patientinnen nur 
weibliches Personal beschäftigt13 oder auch dass ein Kaufhaus einer in der 

7  Im Rahmen der Studie wurden Gruppendiskussionen mit Personalverantwortli-
chen durchgeführt, vgl. zu den Einzelheiten der Durchführung der Fokusgruppen 
SVR Integration Diskriminierung am Ausbildungsmarkt (2014), S. 28.

8  SVR Integration Diskriminierung am Ausbildungsmarkt (2014), S. 33.
9  SVR Integration Diskriminierung am Ausbildungsmarkt (2014), S. 22.
10  Vgl. Lieske Diskriminierungsschutz und unternehmerische Freiheit (2011), 

S. 42, 57 m. w. N.; vgl. zur unternehmerischen Dispositionsfreiheit außerdem von 
Mangoldt/Klein/Starck-Manssen Art. 12 GG Rn. 69 m. w. N.

11  Im Jahr 2010 eröffnete ein Autohaus „von Frauen für Frauen“ mit rein weib-
licher Belegschaft in der Nähe von Berlin, vgl. dazu Reidl Spiegel Online vom 
15.02.2011, abrufbar unter http://www.spiegel.de/auto/aktuell/alternative-autohaeu 
ser-die-frauenversteherinnen-a-744541.html (Abruf vom 12.07.2015) sowie AFP Zeit 
Online vom 20.03.2010, abrufbar unter http://www.zeit.de/auto/2010-03/autohaus- 
belegschaft-frauen (Abruf vom 12.07.2015).

12  Die Präferenz für Bedienungspersonal einer bestimmten Ethnie ist ein Stan-
dardbeispiel im deutschen Schrifttum, vgl. z. B. Adomeit/Mohr § 8 AGG Rn. 32; 
Bauer/Krieger § 8 AGG Rn. 42; Boemke/Danko § 6 Rn. 27; Däubler/Bertzbach-
Brors § 8 AGG Rn. 17, 39; Rust/Falke-Falke § 8 AGG Rn. 25; Lieske Diskriminie-
rungsschutz und unternehmerische Freiheit (2011), S. 240, 253; Lobinger EuZA 
2009, 365, 373; Meinel/Heyn/Herms § 8 AGG Rn. 21; Schleusener/Suckow/Voigt-
Schleusener § 8 AGG Rn. 34 f.; MüKo-Thüsing § 8 AGG Rn. 12; Wendeling-Schrö-
der/Stein-Wendeling-Schröder § 8 AGG Rn. 7.

13  Vgl. dazu aus der Rechtsprechung ArbG Hamburg 10.04.2001 – 20 Ca 188/00 
juris, dazu später unter E. III. 2. a) aa) (1) (a) (bb) sowie BAG 21.02.1991 NZA 
1991, 719 ff., dazu später unter E.  III. 2. a) aa) (1) (a) (aa) und ArbG Bonn 
31.03.2001 – 5 Ca 2781/00 juris, dazu später unter E.  III. 2. a) bb) (2).
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Kosmetikabteilung tätigen muslimischen Verkäuferin das Tragen eines 
Kopftuchs verbietet?14

Das in Umsetzung der europäischen Gleichbehandlungsrichtlinien 
2000 / 43 / EG15 („AntirassismusRL“), 2000 / 78 / EG16 („BeschäftiggsRL“), 
2002 / 73 / EG17 („GenderRL“, aufgegangen in der Richtlinie 2006 / 54 / EG18, 
„GenderNeuRL“) und 2004 / 113 / EG19 („GenderZivRL“) erlassene Allge-
meine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) verbietet gemäß §§ 7,  1 AGG Be-
nachteiligungen von Beschäftigten wegen der geschützten Merkmale Rasse 
oder ethnische Herkunft, Geschlecht, Religion oder Weltanschauung, Behin-
derung, Alter oder sexuelle Identität. Unter bestimmten Voraussetzungen  – 
die wichtigste Regelung hierzu ist § 8 Abs. 1 AGG20 – kann eine grundsätz-
lich unzulässige Benachteiligung allerdings ausnahmsweise erlaubt sein. 
Das Anliegen dieser Arbeit soll es daher sein, zu untersuchen, inwiefern 
Kundenpräferenzen Benachteiligungen Beschäftigter21 rechtfertigen können, 
und Maßstäbe für die Lösung dieses Problems auf Grundlage des AGG zu 
entwickeln.

14  Vgl. dazu die „Kopftuchentscheidung“ des BAG 10.10.2002 NZA 2003, 483 ff. 
Siehe für eine Darstellung der Entscheidung später unter B. III. 2. a) ee) (2) (a) und 
E. III. 2. c) aa) (3) (a).

15  Richtlinie 2000/43/EG des Rates vom 29.  Juni 2000 zur Anwendung des 
Gleichbe-handlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen 
Herkunft, ABl. L 180 vom 19.07.2000, S. 22–26.

16  Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung ei-
nes allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäf-
tigung und Beruf, ABl. L 303 vom 02.12.2000, S. 16–22.

17  Richtlinie 2002/73/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23.  September 2002 zur Änderung der Richtlinie 76/207/EWG des Rates zur Ver-
wirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen hin-
sichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, zur Berufsbildung und zum beruflichen 
Aufstieg sowie in Bezug auf die Arbeitsbedingungen, ABl. L 269 vom 05.10.2002, 
S. 15–20.

18  Richtlinie 2006/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 
2006 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Chancengleichheit und Gleichbehand-
lung von Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen, ABl. L 204 
vom 26.07.2006, S. 23–36.

19  Richtlinie 2004/113/EG des Rates vom 13. Dezember 2004 zur Verwirklichung 
des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen beim Zugang zu 
und bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, ABl. L 373 vom 21.12.2004, 
S. 37–43.

20  Siehe zu den weiteren Regelungen in §§ 3 Abs. 2 Hs.  2, 5, 9, 10 AGG und 
ihrer Bedeutung für die Rechtfertigung im Hinblick auf Kundenpräferenzen später 
unter B. III. 2. b) cc).

21  Vgl. instruktiv zur Verwendung des Beschäftigtenbegriffs im AGG Richardi 
NZA 2010, 1101 ff.




